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(54) Kollisionsobjekt-Erkennungssystem

(57) Ein Kollisionsobjekt-Erkennungssystem (1) un-
tersucht ein mit Aufnahmemitteln (2) aufgenommenes
Bild, um automatisch Kollisionsobjekte, wie z.B. Fuß-
gänger (21), Tiere oder Fahrzeuge, zu erkennen. Nur
wenn ein Kollisionsobjekt (21) erkannt wird, wird von
Bildwiedergabemitteln (3) ein Wiedergabebild, welches
abhängig von dem von den Aufnahmemitteln (2) aufge-

nommenen Bild ist, ausgegeben, wobei ein darin er-
kanntes Kollisionsobjekt (21) kenntlicher gemacht wer-
den kann. Sobald kein Kollisionsobjekt (21) mehr in dem
von den Aufnahmemitteln (2) aufgenommenen Bild er-
kannt wird, kann das von den Bildwiedergabemitteln (3)
ausgegebene Wiedergabebild langsam ausgeblendet
werden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kollisi-
onsobjekt-Erkennungssystem, wie es insbesondere in
einem Fortbewegungsmittel, z.B. einem Kraftfahrzeug
oder Motorrad, eingesetzt werden kann, damit haupt-
sächlich ein Lenker des Fortbewegungsmittels Kollisi-
onsobjekte erkennen kann, die er ohne Einsatz des Kol-
lisionsobjekt-Erkennungssystems nicht oder nur
schwer erkennen könnte oder damit der Lenker des
Fortbewegungsmittels auf Kollisionsobjekte aufmerk-
sam gemacht wird.
[0002] Die Patentveröffentlichung WO 01/81972 A2
offenbart ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Auf-
nehmen von Infrarotbildern, wobei die aufgenommenen
Infrarotbilder auf die Windschutzscheibe eines Fortbe-
wegungsmittels projiziert werden. Der Schwerpunkt
liegt bei dieser Patentveröffentlichung auf der Reduzie-
rung der Größe, des Gewichtes und der Kosten für eine
Kamera, welche die Infrarotbilder aufnimmt.
[0003] Aus der Patentveröffentlichung US 5,414,439
ist ein Nachtsichtsystem bekannt, welches in einem
Fortbewegungsmittel, wie z.B. einem Kraftfahrzeug,
eingesetzt wird. Dabei wird ein von dem Nachtsichtsy-
stem aufgenommenes Infrarotbild, was eine reale Sze-
ne abbildet, in ein Videosignal umgesetzt, welches als
ein Bild auf eine Windschutzscheibe oder ähnliches
ausgegeben wird. Das Nachtsichtsystem passt dabei
die Größe des Bildes an die entsprechende Größe der
realen Szene an, so dass für einen Betrachter das von
dem Nachtsichtgerät ausgegebene Bild und das Bild
der realen Szene, welches er direkt durch die Wind-
schutzscheibe sieht, gleich groß sind. Dabei kann das
Nachtsichtsystem derart konfiguriert werden, dass es
nur die wärmsten Objekte aus dem aufgenommenen In-
frarotbild in das Videosignal umsetzt.
[0004] Aus der Patentveröffentlichung DE 101 33 283
A1 ist ein Warnsystem zur Kollisionsvermeidung be-
kannt, welches voraussetzt, dass ein zu schützender
Verkehrteilnehmer (z.B. ein Fußgänger) eine Wamvor-
richtung mit sich führt.
[0005] Aus der Patentveröffentlichung DE 101 31 720
A1 sind ein Head-Up Display zur Darstellung von Ob-
jekten sowie Mittel zur Erfassung von Objekten außer-
halb eines Fahrzeuges bekannt. Dabei arbeiten die Er-
fassungsmittel mit einem Infrarotsensor. Die Entschei-
dung, ob ein Objekt relevant ist, wird mit Hilfe von Mu-
stern (z.B. für Verkehrszeichen oder für Fußgänger) ge-
troffen. Falls ein Objekt als relevant erachtet wird, wird
eine Warnung ausgegeben und das entsprechende Ob-
jekt wird in einer Anzeige hervorgehoben.
[0006] Aus der Patentveröffentlichung DE 102 12 600
A1 ist eine Anzeigevorrichtung für Fahrzeuge mit Licht-
quellen unterschiedlicher Richtschärfe bekannt.
[0007] Aus der Patentveröffentlichung DE 696 13 653
T2 ist ein Informations-Anzeigegerät für Fahrzeuge be-
kannt, das eine auf dem Anzeigegerät ausgegebene In-
formation an den Ort (z.B. in einer Kreuzung) und die

Bewegungsrichtung (z.B. vorwärts, rückwärts) des
Fahrzeuges anpasst.
[0008] Eine z.B. von einer elektronischen Kamera
aufgenommene Information kann für einen Betrachter,
wie z.B. einen Fahrer eines Kraftfahrzeuges, sehr hilf-
reich sein, da dadurch Objekte für den Betrachter sicht-
bar werden, welche der Betrachter, z.B. aufgrund von
Dunkelheit, sonst nicht wahrnehmen würde. Mit Wär-
mebildsystemen oder anderen Nachtsichtsystemen
nach dem Stand der Technik ist es z.B. möglich, Wärme
abstrahlende Objekte wie Menschen, Wild und Fahr-
zeuge selbst bei völliger Dunkelheit in einer Entfernung
von über 150m zu erkennen. Auch bei guten Sichtbe-
dingungen kann ein System, welches die von einer elek-
tronischen Kamera von einer außerhalb z.B. eines
Kraftfahrzeuges liegenden Umgebung aufgenomme-
nen Bilder nach Objekten absucht, mit denen eine Kol-
lision mit dem Kraftfahrzeug droht, für einen Fahrer des
Kraftfahrzeuges wichtig sein. Auf der anderen Seite
kann die Wiedergabe von Bildern, welche z.B. durch die
elektronische Kamera aufgenommen worden sind,
auch zu Problemen führen. Dies ist z.B. dann der Fall,
wenn ein Fahrer eines Kraftfahrzeuges durch ein Be-
trachten dieser Bilder von der realen Verkehrssituation,
welche er ohne Hilfsmittel, also z.B. ohne Wärmebild,
erfassen könnte, abgelenkt wird.
[0009] Die Patentveröffentlichung WO 01/81972 A2
projiziert, wie beschrieben, ein durch eine Infrarotkame-
ra aufgenommenes Bild auf eine Windschutzscheibe z.
B. eines Kraftfahrzeuges, wodurch ein Fahrer des Kraft-
fahrzeuges zumindest seine Augen auf die Strasse ge-
richtet lassen kann. Trotzdem ist die Gefahr groß, dass
der Fahrer durch ein Betrachten des von der Infrarotka-
mera aufgenommenen Bildes von dem Verkehrsge-
schehen abgelenkt wird.
[0010] Durch eine Anpassung der Größe des Video-
signals, welches von dem Nachtsichtsystem der Patent-
veröffentlichung US 5,414,439 ausgegeben wird, tut
sich ein Betrachter leichter, ein Objekt, welches er in der
Realität gesehen hat, in dem Videosignal wieder zu fin-
den, wodurch er sich in dem Videosignal leichter zurecht
findet. Da in einem Wärmebild, welches von dem Nacht-
sichtgerät bearbeitet wurde, aber bisweilen Objekte her-
vorgehoben werden, welche in einem bestimmten Ein-
satzfall, z.B. beim Fahren eines Kraftfahrzeuges, ohne
Belang sind, wie z.B. ein heißer Schornstein, wird auch
hier der Betrachter oft unnötig abgelenkt. Dies ist auch
der Fall, wenn nur die wärmsten Objekte im Videosignal
zu sehen sind.
[0011] Das Head-Up Display System aus der Patent-
veröffentlichung DE 101 31 720 A1 analysiert, wie be-
schrieben, ein mit Erfassungsmitteln (z.B. mit einer Vi-
deokamera) aufgenommenes Bild mit Hilfe von Mu-
stern. Wenn Objekte als relevant erachtet werden, wer-
den diese Objekte (z.B. ein Verkehrszeichen oder ein
Fußgänger) entsprechend hervorgehoben, wobei auch
eine Warnung ausgegeben werden kann. Auch dieses
System gibt das mit den Erfassungsmitteln aufgenom-
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mene Bild wieder, auch wenn keine für den Betrachter
relevante Information enthalten ist.
[0012] Die bestehenden Systeme geben Bilder unab-
hängig davon aus, ob die Bilder für einen Betrachter, z.
B. für einen Fahrer eines Kraftfahrzeuges, relevante In-
formation enthält oder nicht, weshalb die Gefahr be-
steht, dass der Betrachter von den ausgegebenen Bil-
dern unnötigerweise abgelenkt wird.
[0013] Außerdem ist z.B. ein Fahrer eines Kraftfahr-
zeuges durch die permanente Wiedergabe von Bildern
gezwungen, seine Augen ständig umzufokussieren, d.
h. er wechselt zwischen der fernen Beobachtung durch
die Windschutzscheibe und der nahen Beobachtung
des Bildschirmes. Diese Umfokussierung ist für den
Fahrer anstrengend und kann unter Umständen zu
Kopfschmerzen führen. Neben der körperlichen An-
strengung bedeutet die Umfokussierung auch einen
Zeitaufwand für den Menschen, zumal die Perspektive
des Wiedergabebildes im Normalfall nicht mit dem
Sichtfeld des Menschen übereinstimmt (z.B. stimmen
die Größenverhältnisse selten überein). Dieser Zeitauf-
wand und die Wiedergabe der Wiedergabebilder selbst
kann die Aufmerksamkeit des Fahrers weiter beein-
trächtigen, so dass im schlimmsten Fall durch die Wie-
dergabe der Wiedergabebilder gefährliche Situationen
ursächlich entstehen können.
[0014] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Kollisionsobjekt-Erkennungssystem bereitzu-
stellen, bei dem die zuvor beschriebenen Probleme ge-
löst sind und insbesondere eine unnötige Beeinträchti-
gung der Verkehrssicherheit durch von dem Kollisions-
objekt-Erkennungssystem wiedergegebene Wiederga-
bebilder vermieden wird.
[0015] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Kollisionsobjekt-Erkennungssystem gemäß An-
spruch 1 gelöst. Die abhängigen Ansprüche definieren
bevorzugte und vorteilhafte Ausführungen der Erfin-
dung.
[0016] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung um-
fasst ein Kollisionsobjekt-Erkennungssystem Aufnah-
memittel zur Aufnahme eines Bildes, Bildwiedergabe-
mittel zur Wiedergabe eines Wiedergabebilds und Bild-
verarbeitungsmittel. Dabei ist den Bildverarbeitungsmit-
teln das Bild der Aufnahmemittel zuführbar. Die Bildver-
arbeitungsmittel erkennen in dem Bild automatisch Kol-
lisionsobjekte, wobei sie das Bild hierzu auswerten. Da-
bei werden die Bildwiedergabemittel zur Wiedergabe ei-
nes Wiedergabebildes nur dann von den
Bildverarbeitungsmitteln eingeschaltet, wenn in dem
von den Aufnahmemitteln aufgenommenen Bild ein Kol-
lisionsobjekt erkannt wird. Dadurch wird die Aufmerk-
samkeit eines Betrachters nur dann auf das Wiederga-
bebild gelenkt, wenn das Wiedergabebild für den Be-
trachter relevante Information enthält. Zusätzlich wird
die Aufmerksamkeit des Betrachters durch die plötzli-
che Wiedergabe des Wiedergabebildes auf das Wieder-
gabebild gelenkt.
[0017] Wenn die Bildverarbeitungsmittel kein Kollisi-

onsobjekt mehr in dem von den Aufnahmemitteln zuge-
führten Bild erkennen, kann das Wiedergabebild lang-
sam ausgeblendet werden. Dieses langsame Ausblen-
den des Wiedergabebildes verhindert ebenfalls eine
Ablenkung des Betrachters, da es z. B. nicht zum Flak-
kern kommen kann. Ein Flackern kann z.B. dann auf-
treten, wenn die Bildverarbeitungsmittel für kurze Zeit
ein Kollisionsobjekt verlieren und die Bildwiedergabe-
mittel in dieser Zeit kein Wiedergabebild wiedergeben
würden.
[0018] Zusätzlich kann eine entsprechende Warnung
ausgegeben werden, sobald ein Kollisionsobjekt er-
kannt wird, wobei zusätzlich ein Abbild des erkannten
Kollisionsobjektes in dem Wiedergabebild kenntlicher
gemacht werden kann. Dadurch ist es möglich, die Auf-
merksamkeit eines Betrachters auf das Wiedergabebild
zu lenken, welches relevante Information für den Be-
trachter enthält, wobei die Aufmerksamkeit nur auf den
Bereich des Wiedergabebildes gelenkt wird, der für den
Betrachter relevante Information enthält.
[0019] Außerdem kann die Erkennung von Kollisions-
objekten an die Fahrsituation angepasst werden. Z.B.
kann die Erkennung von Kollisionsobjekten abhängig
von der Uhrzeit in einem Innenstadtbereich nahezu voll-
ständig unterdrückt werden, da hier im Allgemeinen mit
einem sehr hohen Fußgängeraufkommen gerechnet
werden muss.
[0020] Darüber hinaus kann das Kollisionsobjekt-Er-
kennungssystem aufgrund von Wahrscheinlichkeiten
errechnen, ob eine Gefahr besteht, dass ein erkanntes
Kollisionsobjekt mit dem Kollisionsobjekt-Erkennungs-
system kollidieren wird. In diesem Fall kann das Kollisi-
onsobjekt-Erkennungssystem eine entsprechende
Warnung auszugeben. Eine weitere Möglichkeit besteht
darin, dass das Kollisionsobjekt-Erkennungssystem nur
in dem Fall, in dem eine Kollisionswahrscheinlichkeit
besteht, ein erkanntes Objekt als Kollisionsobjekt er-
kennt oder einordnet. In diesem Fall würde z.B. ein Len-
ker eines Kraftfahrzeuges nur dann seine Aufmerksam-
keit auf die Wiedergabebilder lenken, wenn das Kollisi-
onsobjekt-Erkennungssystem eine Kollision als wahr-
scheinlich erachtet.
[0021] Die vorliegende Erfindung eignet sich vorzugs-
weise zum Einsatz bei Kraftfahrzeugen, um beispiels-
weise Lebewesen (insbesondere Fußgänger, Tiere (z.
B. Wild)) oder Fahrzeuge automatisch zu erkennen.
Selbstverständlich ist die Erfindung aber nicht auf die-
sen Anwendungsbereich beschränkt. Des Weiteren eig-
net sich die vorliegende Erfindung sowohl für eine An-
wendung in der Nacht, um z.B. ein Kollisionsobjekt dar-
zustellen, was ein Betrachter sonst überhaupt nicht
wahrnehmen könnte, als auch für eine Anwendung am
Tag, um z.B. einen Betrachter vor einem Kollisionsob-
jekt zu warnen, welches dieser noch nicht wahrgenom-
men hat.
[0022] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend
näher unter Bezugnahme auf die beigefügte Zeichnung
anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele erläutert.
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[0023] Die einzige Figur zeigt ein Blockschaltbild ei-
nes Kollisionsobjekt-Erkennungssystems gemäß einer
bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung.
[0024] In der Figur ist schematisch ein Kollisionsob-
jekt-Erkennungssystem 1 dargestellt, welches z.B. in ei-
nem Kraftfahrzeug eingesetzt werden kann. Das darge-
stellte Kollisionsobjekt-Erkennungssystem umfasst ei-
nen Mikroprozessor 5, eine Kamera 2 zur Aufnahme ei-
nes Bildsignals 12 der Umgebung, welche hier bei-
spielsweise durch einen Fußgänger 21 repräsentiert ist,
ein Bildwiedergabegerät 3 zur Wiedergabe eines Wie-
dergabebildsignals 13 und Umgebungsdatenerfas-
sungsmittel 4 zur Erfassung von Umgebungsdaten 14.
Dabei werden das Bildsignal 12 und eventuell die Um-
gebungsdaten 14, die z.B. von anderer Fahrzeugsenso-
rik stammen können, in den Mikroprozessor 5 einge-
speist, während das Wiedergabebildsignal 13, welches
ein von dem Mikroprozessor 5 überarbeitetes Abbild
des Bildsignals 12 ist, von dem Mikroprozessor 5 er-
zeugt wird.
[0025] Der Mikroprozessor 5 untersucht das von der
Kamera 2 aufgenommene Bildsignal 12 auf Kollisions-
objekte 21. Dabei kann mit Objektumrissen, Objektmo-
dellen und dynamischen Strukturen gearbeitet werden.
Das heißt das Kollisionsobjekt-Erkennungssystem
kann innerhalb des Bildsignals 12 nach Objektumrissen
oder Abbildern von Objektmodellen, welche im Gegen-
satz zu Objektumrissen auch die Fläche der Objekte be-
rücksichtigen, suchen. Außerdem oder zusätzlich kön-
nen dynamische Strukturen, mit deren Hilfe auch Bewe-
gungsabläufe von Objekten, z. B. Fußgängern, einbe-
zogen werden können, ein Erkennen von Objekten ver-
bessern. Nur wenn ein Kollisionsobjekt 21 erkannt wird,
werden die Bildwiedergabemittel 3 zur Wiedergabe des
Wiedergabebildes eingeschaltet. Dabei kann ein Kolli-
sionsobjekt z. B. ein Mensch, ein Fahrzeug und/oder ein
Tier sein. Die Erkennung eines Tiers als Kollisionsobjekt
kann an eine bestimmte Mindestgröße gekoppelt sein.
[0026] Wenn die Bildwiedergabemittel 3 ein Wieder-
gabebild wiedergeben und die Bildverarbeitungsmittel
kein Kollisionsobjekt 21 in dem von den Aufnahmemit-
teln 2 aufgenommenen Bild über eine bestimmte Zeit-
dauer mehr erkennen, können die Wiedergabebilder z.
B. langsam ausgeblendet werden. Unter einem Aus-
blenden wird ein langsames, d.h. über eine gewisse Zeit
andauerndes, stetig zunehmendes Abdunkeln des Wie-
dergabebildes durch die Bildwiedergabemittel 3 ver-
standen. Sollte der Mikroprozessor 5 während dieser
Zeit des Ausblendens wieder eine Kollisionsobjekt 21
erkennen, kann das Wiedergabebild von den Bildwie-
dergabemitteln 3 wieder normal dargestellt und das
Ausblenden abgebrochen werden. Eine weitere Mög-
lichkeit ist, mit dem Ausblenden erst dann zu beginnen,
wenn eine gewisse Wartezeit lang kein Kollisionsobjekt
21 in dem von den Aufnahmemitteln 2 aufgenommenen
Bild erkannt wird. Sollte während der Wartezeit eine Kol-
lisionsobjekt 21 erkannt werden, kann die Wartezeit wie-

der erneut zu laufen beginnen, wenn wiederum kein Kol-
lisionsobjekt 21 erkannt wird.
[0027] Das Wiedergabebild kann von Bildverarbei-
tungsmitteln 5 derart überarbeitet werden, dass darin
enthaltene erkannte Kollisionsobjekte 21 kenntlicher
gemacht werden. Dadurch ist es einem Betrachter des
Wiedergabebildes möglich, Kollisionsobjekte 21 in dem
Wiedergabebild rascher zu erfassen. Dieses Kenntli-
cher-Machen kann ein Verstärken der Kontur oder des
Umrisses des erkannten Kollisionsobjektes 21 und/oder
die farbliche Hervorhebung des Abbildes des erkannten
Kollisionsobjektes 21 umfassen.
[0028] Sobald die Bildverarbeitungsmittel 5 ein Kolli-
sionsobjekt 21 erkennen, kann ein Hinweis ausgegeben
werden, so dass ein potenzieller Betrachter des Wieder-
gabebildes neben dem plötzlichen Erscheinen des Wie-
dergabebildes eine weitere Warnung erhält. Dieser Hin-
weis kann ein Ausgeben eines akustischen Signals (z.
B. eines Warntons), ein Ausgeben eines optischen Si-
gnals und/oder ein Ausgeben eines mit dem menschli-
chen Tastsinn erfassbaren Signals (z.B. Rütteln des
Lenkrads) sein.
[0029] Die Bildverarbeitungsmittel 5 können derart
ausgestaltet sein, dass sie eine Wahrscheinlichkeit be-
rechnen, mit der ein erkanntes Kollisionsobjekt mit dem
Kollisionsobjekt-Erkennungssystem 1 zusammenstößt.
Die Bildverarbeitungsmittel 5 können nun ein Objekt nur
dann als Kollisionsobjekt 21 erkennen, wenn diese
Wahrscheinlichkeit einen bestimmten Wert übersteigt.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass die Bildver-
arbeitungsmittel 5 eine spezielle Warnung ausgeben,
wenn diese Wahrscheinlichkeit über einer bestimmten
Grenze liegt.
[0030] Die Aufnahmemittel können eine Fern-Infra-
rot-Kamera, eine im Nah-Infrarot-Spektrum empfindli-
che Kamera, welche in Nah-Infrarot-Spektrum empfind-
lich ist, und/oder eine herkömmliche visuelle Kamera 2
sein. Die Bildwiedergabemittel 3 können ein Head-Up-
Display, einen Bildschirm eines Navigationssystems, ei-
ne Armaturenanzeige und/oder sonstige zusätzliche
Anzeigesysteme umfassen.
[0031] Es ist möglich, die Erkennung von Kollisions-
objekten 21 von der Fahrsituation, welche wiederum
von Umgebungsdaten 14 beeinflusst wird, abhängig zu
machen. Die Umgebungsdaten 14 können den momen-
tanen Ort, an dem sich das Kollisionsobjekt-Erken-
nungssystem befindet, die Uhrzeit und weitere Fahr-
zeugdaten umfassen. Dadurch kann das Kollisionsob-
jekt-Erkennungssystem derart ausgestaltet sein, dass
es Objekte (z. B. Fußgänger) in einer Innenstadt nur
spät nachts als Kollisionsobjekte erkennt, während es
z. B. tagsüber einen Fußgänger in einer Innenstadt nicht
als Kollisionsobjekt erkennt, da das Kollisionsobjekt-Er-
kennungssystem davon ausgeht, dass zu dieser Zeit
viele Fußgänger (d.h. potenzielle Kollisionsobjekte) in
der Innenstadt sind. Des Weiteren ist es möglich, dass
das Kollisionsobjekt-Erkennungssystem 1 nur dann
Kollisionsobjekte 21 erkennt, wenn die Geschwindigkeit
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des Kollisionsobjekt-Erkennungssystems 1 größer als
eine Schranke ist, so dass, falls die Geschwindigkeit un-
terhalb dieser Schranke liegt, keine Wiedergabebilder,
welche auch ablenken können, ausgegeben werden.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0032]

1 Erkennungssystem
2 Kamera
3 Bildwiedergabegerät
4 Umgebungsdatenerfassungsmittel
5 Mikroprozessor
12 Bildsignal
13 Wiedergabebildsignal
14 Umgebungsdaten
21 Fußgänger

Patentansprüche

1. Kollisionsobjekt-Erkennungssystem,
mit Aufnahmemitteln (2) zur Aufnahme eines Bil-
des,
mit Bildwiedergabemitteln (3) zur Wiedergabe ei-
nes Wiedergabebildes abhängig von dem von den
Aufnahmemitteln (2) aufgenommenen Bild, und
mit Bildverarbeitungsmitteln (5), welchen das von
den Aufnahmemitteln (2) aufgenommene Bild zu-
führbar ist und welche derart ausgestaltet sind,
dass sie durch Auswertung des Bildes ein Kollisi-
onsobjekt (21) darin erkennen,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Bildverarbeitungsmittel (5) zur Ansteue-
rung der Bildwiedergabemittel (3) derart ausgestal-
tet sind, dass die Bildwiedergabemittel (3) zur Wie-
dergabe des Wiedergabebildes nur dann einge-
schaltet werden, wenn die Bildverarbeitungsmittel
(5) ein Kollisionsobjekt (21) in dem von den Aufnah-
memitteln (2) aufgenommenen Bild erkannt haben.

2. Kollisionsobjekt-Erkennungssystem nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Bild-
verarbeitungsmittel (5) und die Bildwiedergabemit-
tel (3) derart ausgestaltet sind, dass sie bei Nichter-
kennen eines Kollisionsobjektes (21) durch die Bild-
verarbeitungsmittel (5) nach Ablauf einer bestimm-
ten Zeitspanne ein von den Bildwiedergabemitteln
(3) wiedergegebenes Wiedergabebild ausblenden.

3. Kollisionsobjekt-Erkennungssystem nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die Bildverarbeitungsmittel (5) derart ausgestaltet
sind, dass sie beim Erkennen eines Kollisionsob-
jektes (21) in dem von den Aufnahmemitteln (2) auf-
genommenen Bild das Bild derart überarbeiten,
dass in dem überarbeiteten Bild das Kollisionsob-

jekt (21) gegenüber dem von den Aufnahmemitteln
(2) aufgenommenen Bild kenntlicher gemacht ist,
um das überarbeitete Bild den Bildwiedergabemit-
teln (3) zur Wiedergabe als Wiedergabebild zuzu-
führen.

4. Kollisionsobjekt-Erkennungssystem nach An-
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das
Kenntlicher-Machen ein Verstärken einer Kontur
des Kollisionsobjektes (21) und/oder ein farbliches
Hervorheben eines Abbilds des Kollisionsobjektes
(21) in dem Bild im Vergleich zu dem Fall, dass die
Bildverarbeitungsmittel (5) dieses Kollisionsobjekt
(21) nicht in dem Bild erkennen, umfasst.

5. Kollisionsobjekt-Erkennungssystem nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bildverarbeitungsmittel (5) der-
art ausgestaltet sind, dass sie einen Hinweis aus-
geben, wenn die Bildverarbeitungsmittel (5) zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt ein Kollisionsobjekt (21)
in dem von den Aufnahmemitteln (2) aufgenomme-
nen Bild erkennen.

6. Kollisionsobjekt-Erkennungssystem nach An-
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Hin-
weis ausgewählt aus einer Gruppe umfassend ein
akustisches Signal, ein optisches Signal und ein mit
dem menschlichen Tastsinn erfassbares Signal ist.

7. Kollisionsobjekt-Erkennungssystem nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bildverarbeitungsmittel (5) der-
art ausgestaltet sind, dass sie ein Objekt in dem von
den Aufnahmemitteln (2) aufgenommenen Bild
dann als Kollisionsobjekt erkennen, wenn es als ein
Objekt ausgewählt aus einer Gruppe umfassend ei-
nen Menschen, ein Fahrzeug und ein Tier erkannt
wird.

8. Kollisionsobjekt-Erkennungssystem nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bildverarbeitungsmittel (5) der-
art ausgestaltet sind, dass sie nur dann ein Kollisi-
onsobjekt (21) erkennen, wenn die Bildverarbei-
tungsmittel (5) durch eine Berechnung erkennen,
dass ein Objekt in dem von den Aufnahmemitteln
(2) aufgenommenen Bild dem Kollisionsobjekt-Er-
kennungssystem (1) zu nah kommen wird, wobei
die Bildverarbeitungsmittel (5) diese Berechnung
basierend auf Daten durchführen, welche aus einer
Gruppe umfassend einen Abstand des Objektes
(21) von dem Kollisionsobjekt-Erkennungssystem
(1), eine Bewegungsrichtung des Objektes (21), ei-
ne Geschwindigkeit des Objektes (21), eine Bewe-
gungsrichtung des Kollisionsobjekt-Erkennungssy-
stems (1) und eine Geschwindigkeit des Kollisions-
objekt-Erkennungssystems (1) ausgewählt sind.
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9. Kollisionsobjekt-Erkennungssystem nach einem
der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
dass die Bildverarbeitungsmittel (5) derart ausge-
staltet sind, dass sie ein Warnsignal ausgeben,
wenn die Bildverarbeitungsmittel (5) durch eine Be-
rechnung erkennen, dass ein erkanntes Kollisions-
objekt (21) dem Kollisionsobjekt-Erkennungssy-
stem (1) zu nah kommen wird, wobei die Bildverar-
beitungsmittel (5) diese Berechnung basierend auf
erfassten Daten durchführen, welche aus einer
Gruppe umfassend einen Abstand des Kollisions-
objektes (21) von dem Kollisionsobjekt-Erken-
nungssystem (1), eine Bewegungsrichtung des Kol-
lisionsobjektes (21), eine Geschwindigkeit des Kol-
lisionsobjektes (21), eine Bewegungsrichtung des
Kollisionsobjekt-Erkennungssystems (1) und eine
Geschwindigkeit des Kollisionsobjekt-Erkennungs-
systems (1) ausgewählt sind.

10. Kollisionsobjekt-Erkennungssystem nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Aufnahmemittel ausgewählt
aus einer Gruppe umfassend eine Fern-Infrarot-Ka-
mera, eine Nah-Infrarot-Spektrum empfindliche Ka-
mera und eine Videokamera (2) sind.

11. Kollisionsobjekt-Erkennungssystem nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bildwiedergabemittel (3) ausge-
wählt aus einer Gruppe umfassend ein Head-Up-
Display in einem Armaturenbrett eines Fahrzeuges,
ein Bildschirm eines Navigationssystems und eine
Armaturenanzeige eines Fahrzeuges sind.

12. Kollisionsobjekt-Erkennungssystem nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es Umgebungsdatenerfassungs-
mittel (4) zum Erfassen von Umgebungsdaten (14)
besitzt, wobei diese Umgebungsdaten (14) den
Bildverarbeitungsmitteln (5) zuführbar sind, wobei
die Bildverarbeitungsmittel (5) derart ausgestaltet
sind, dass sie nur dann ein Objekt als Kollisionsob-
jekt (21) erkennen, wenn dies mit einer Fahrsituati-
on zusammenpasst, wobei die Fahrsituation durch
die Umgebungsdaten (14) und einer Geschwindig-
keit des Kollisionsobjekt-Erkennungssystem (1) de-
finiert ist.

13. Kollisionsobjekt-Erkennungssystem nach An-
spruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die
Umgebungsdaten (14) ausgewählt aus einer Grup-
pe umfassend eine Ortsbestimmung und eine Uhr-
zeit sind.

14. Kollisionsobjekt-Erkennungssystem nach An-
spruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet,
dass das Kollisionsobjekt-Erkennungssystem (1)
kein Kollisionsobjekt erkennt, wenn die Geschwin-

digkeit des Kollisionsobjekt-Erkennungssystems
(1) einen Grenzwert unterschreitet.

15. Kollisionsobjekt-Erkennungssystem nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Bildverarbeitungsmittel (5) zur Erken-
nung von Kollisionsobjekten (21) in dem von den
Aufnahmemitteln (2) aufgenommenen Bild Objekt-
umrisse, Objektmuster und/oder dynamische
Strukturen mit dem aufgenommenen Bild verglei-
chen.

16. Fortbewegungsmittel mit einem Kollisionsobjekt-
Erkennungssystem (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche.
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